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Servicezeiten Verkehrsanbindung Parkmöglichkeiten 
Mo.-Do.: 08:00 - 16:30 Uhr Bad Ems Hauptbahnhof unmittelbar am Haus (kostenpflichtig) 
Freitag: 08:00 - 14:00 Uhr (Fußweg ca. 5 Minuten) hinter dem Hauptbahnhof (kostenfrei) 

   

Kreiswahlleiterinnen und Kreiswahlleiter 
für die Bundestagswahl 
                  
Verwaltungen der in die 
repräsentative Wahlstatistik 
einbezogenen Städte und Gemeinden 
 
in Rheinland-Pfalz 
 
 

  

Mainzer Straße 14 -16 
56130 Bad Ems 
Telefon  02603 71-2380 
 02603 71-4560 
 02603 71-1540 
Telefax 02603 71-4130 
wahlen@statistik.rlp.de 
www.wahlen.rlp.de 
 
 

 
 
 
 
08.07.2021 
BW-09-2021 

Mein Aktenzeichen 
11 601.24-43 

Ihr Schreiben vom 
 
 

Ansprechpartner/-in / E-Mail 
Moritz Ruoff 
moritz.ruoff@statistik.rlp.de 

Telefon / Fax 
02603 71-1540 
02603 71-1540 

  

 
 
nachrichtlich: 
 
 
Ministerium des Innern und für Sport 
Schillerplatz 3 – 5 
55116 Mainz 
 
 
Gesellschaft für Kommunikation 
und Wissenstransfer mbH 
Hindenburgplatz 3 
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Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021; 

Repräsentative Wahlstatistik – Urnenwahlbezirke 
 
 

Mein Rundschreiben BW-04-2021 vom 22.04.2021 

 

 

Nach dem Gesetz über die allgemeine und repräsentative Wahlstatistik bei der Wahl 

zum Deutschen Bundestag und bei der Wahl der Abgeordneten des Europäischen Par-

laments aus der Bundesrepublik Deutschland (WStatG) sind in den vom Bundeswahl-

leiter im Einvernehmen mit den Landeswahlleitern und den statistischen Ämtern der 

Länder zu bestimmenden Stichprobenwahlbezirken und Stichprobenbriefwahlbezirken 

für die Wahl zum Deutschen Bundestag am 26. September 2021 Statistiken über die 

Geschlechts- und Altersgliederung der Wahlberechtigten und Wähler unter Berücksich-

tigung der Stimmabgabe für die einzelnen Wahlvorschläge zu erstellen. 

 

Die in der Anlage 1 genannten Wahlbezirke sind für die Ermittlung der Stimmabgabe 

nach Geschlecht und sechs Altersgruppen sowie für die Ermittlung der Wahlbeteiligung 

nach Geschlecht und zehn Altersgruppen ausgewählt. 

 

Bei den ausgewählten Wahlbezirken handelt es sich um die vom Bundeswahlleiter im 

Einvernehmen mit dem Landeswahlleiter und dem Statistischen Landesamt getroffene 

endgültige Auswahl, die auf der Grundlage einer Neuauswahl der Wahlbezirke unter 

Berücksichtigung von Neueinteilungen und Veränderungen vorgenommen wurde.  

 

Zu den im Rahmen der repräsentativen Wahlstatistik zu erfüllenden Aufgaben teile ich 

Ihnen Folgendes mit: 

 

 

1. Aufgaben der Städte und Gemeinden, in denen Wahlbezirke für die Ermitt-

lung der Stimmabgabe ausgewählt wurden 

1.1. Ausgewählte Wahlbezirke 

Der Auswahlsatz für die repräsentative Feststellung der Stimmabgabe, die nach Ge-

schlecht und sechs Altersgruppen durchgeführt wird, beträgt circa 5 Prozent. Das Ver-

zeichnis der ausgewählten Wahlbezirke ist der Anlage 1 zu entnehmen. 
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Ich bitte die Städte und Gemeinden, die jeweilige Anzahl der Wahlberechtigten, 

die in Anlage 1 auf Basis der Bundestagswahl 2017 oder Meldungen der Verwal-

tungen, im Rahmen der vorläufigen Auswahl, genannt ist sowie die Wahlbezirks-

nummern zu überprüfen und mir Aktualisierungen für jeden Stimmbezirk bis zum 

14. Juli 2021 mitzuteilen. 
 

1.2. Verfahren bei ausgewählten Wahlbezirken 

Eine „Anleitung zur Durchführung der repräsentativen Wahlstatistik in ausgewählten Ur-

nenwahlbezirken“ ist als Anlage 2 beigefügt. 

 

1.3. Feststellung der Stimmabgabe 

Für die Feststellungen über die Stimmabgabe nach Geschlecht und Geburtsjahresgrup-

pen sind Stimmzettel mit Unterscheidungsbezeichnungen zu verwenden.  

 

Zu berücksichtigen ist, dass auch Personen mit dem Geschlechtsmerkmal „divers“ oder 

ohne Angabe des Geschlechts im Geburtenregister gemäß § 22 Absatz 3 des Perso-

nenstandsgesetzes einen zutreffend gekennzeichneten Stimmzettel erhalten. Voraus-

setzung ist, dass eine entsprechende Eintragung im Geburtenregister erfolgt ist. Auf-

grund der zu erwartenden geringen Fallzahlen an Personen mit der Geschlechtsausprä-

gung „divers“ sowie derer ohne Angabe des Geschlechts ist eine separate Erfassung 

und Auswertung bei einer gleichzeitigen Wahrung des Wahlgeheimnisses dieser Per-

sonen nicht möglich. Die Geschlechtsmerkmale „männlich“, „divers“ und „ohne Angabe“ 

werden aus diesem Grund in einer Gruppe zusammengeführt. Somit ergeben sich die 

folgenden Unterscheidungsmerkmale, die am rechten oberen Rand der in den ausge-

wählten Wahlbezirken verwendeten Stimmzettel aufgedruckt sind:  

 

A.  männlich, divers oder ohne Angabe im Geburtenregister, geboren 1997 bis 2003  
B.  männlich, divers oder ohne Angabe im Geburtenregister, geboren 1987 bis 1996  
C.  männlich, divers oder ohne Angabe im Geburtenregister, geboren 1977 bis 1986  
D.  männlich, divers oder ohne Angabe im Geburtenregister, geboren 1962 bis 1976  
E.  männlich, divers oder ohne Angabe im Geburtenregister, geboren 1952 bis 1961  
F.  männlich, divers oder ohne Angabe im Geburtenregister, geboren 1951 und früher  
G.  weiblich, geboren 1997 bis 2003  
H.  weiblich, geboren 1987 bis 1996  
I.  weiblich, geboren 1977 bis 1986  
K.  weiblich, geboren 1962 bis 1976  
L.  weiblich, geboren 1952 bis 1961  
M.  weiblich, geboren 1951 und früher  

 

Auf den Kennbuchstaben „J“ wird wegen der Verwechslungsgefahr mit dem Buchsta-

ben „I“ verzichtet. 
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Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass die Stimmzettel mit den aufgedruckten Unter-

scheidungsmerkmalen für die in der Anlage aufgeführten Wahlbezirke nur an die Wäh-

lerinnen und Wähler im Wahllokal zu verteilen sind und nicht an die Briefwählerinnen 

und Briefwähler. Sollte zufällig einer der in der Anlage aufgeführten Urnenwahlbe-

zirke auch zu einem in die repräsentative Wahlstatistik einbezogenen Briefwahl-

bezirk gehören, sind in diesem Fall nach den Bestimmungen für die repräsentati-

ven Briefwahlbezirke auch an die dortigen Briefwählerinnen und Briefwähler 

Stimmzettel mit entsprechenden Unterscheidungsmerkmalen auszugeben (siehe 

auch Ziffer 1.2). 

 

1.4. Information der Wahlberechtigten 

Gemäß § 3 Satz 5 WStatG sind die Wahlberechtigten in den Stichprobenwahlbezirken 

in geeigneter Weise über die Durchführung der repräsentativen Wahlstatistik zu infor-

mieren. Die Gemeindeverwaltungen erhalten dazu Hinweisplakate, durch welche die 

Wählerinnen und Wähler des ausgesuchten Wahlbezirks auf die Verwendung der 

Stimmzettel mit aufgedruckten Unterscheidungsbezeichnungen hingewiesen werden. 

Für jeden Auswahlbezirk sind drei Plakate vorgesehen, die am Eingang zum Wahllokal 

und im Wahllokal anzubringen sind. 

Darüber hinaus werden Ihnen zu einem späteren Zeitpunkt zur weiteren Information der 

Wählerinnen und Wähler im Wahllokal Merkblätter „Der Bundeswahlleiter informiert 

über die Durchführung einer repräsentativen Wahlstatistik zur Wahl der Abgeordneten 

des Deutschen Bundestags am 26. September 2021“ zur Verfügung gestellt. 

 

Eine Unterrichtung der Wahlberechtigten im Wahllokal unmittelbar vor der Stimmab-

gabe ist nicht ausreichend. Damit eine ausgiebige Information der Wahlberechtigten 

über die Durchführung der repräsentativen Wahlstatistik gewährleistet ist, empfehle ich 

den Gemeinden, in deren Bereich sich repräsentative Wahlbezirke befinden, einen ent-

sprechenden Hinweis in Nr. 2 der Wahlbekanntmachung aufzunehmen. Der Hinweis 

soll die Rechtsgrundlage der Erhebung sowie den ausgewählten Wahlbezirk angeben 

und außerdem auf die Tatsache hinweisen, dass bei der Stimmabgabe im Wahlraum 

Stimmzettel mit Unterscheidungsmerkmalen nach Geschlecht und Geburtsjahres-

gruppe verwendet werden und dass die Wahrung des Wahlgeheimnisses im Rahmen 

der Erhebung gewährleistet ist. 

 

Die Ergänzung der Bekanntmachung könnte wie folgt formuliert werden: 

Im Wahlbezirk / In den Wahlbezirken ___________________________ wird eine 

repräsentative Wahlstatistik durchgeführt. In diesem Wahllokal / diesen Wahlloka-

len werden für wahlstatistische Auszählungen Stimmzettel verwendet, auf denen 

Geschlecht und Geburtsjahr (in sechs Gruppen) vermerkt sind. Das Verfahren ist 
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nach dem „Gesetz über die allgemeine und repräsentative Wahlstatistik bei der 

Wahl zum Deutschen Bundestag und bei der Wahl der Abgeordneten des Euro-

päischen Parlaments aus der Bundesrepublik Deutschland“ (Wahlstatistikgesetz 

– WStatG) vom 21. Mai 1999 (BGBl. I S. 1023), geändert durch Artikel 1a des 

Gesetzes vom 27. April 2013 (BGBl. I S. 962), zulässig. 

Bei der Verwendung dieser Stimmzettel ist eine Verletzung des Wahlgeheimnis-

ses ausgeschlossen. 

 

1.5. Weiterleitung der Stimmzettel der ausgewählten Wahlbezirke 

Die Verwaltungen der verbandsfreien, kreisangehörigen Gemeinden und die Verbands-

gemeindeverwaltungen überbringen zusammen mit den Wahlniederschriften die versie-

gelten Pakete mit den gültigen und den ungültigen Stimmzetteln der ausgewählten 

Wahlbezirke spätestens am 30. September 2021 dem Kreiswahlleiter. 

 

 

2. Ermittlung der Wahlbeteiligung 

2.1. Ausgewählte Wahlbezirke 

In allen in der Anlage 1 aufgeführten Wahlbezirken ist auch die repräsentative Wahlsta-

tistik über die Wahlbeteiligung nach Geschlecht und Alter durchzuführen. 

 

2.2. Feststellung der Wahlbeteiligung 

2.2.1. Formblätter und Vordrucke 

Als Anlage 3 ist ein Merkblatt zur Feststellung der Wahlbeteiligung sowie ein Formular 

für ein Antwortschreiben (Anlage 4) beigefügt. Als weitere Anlage erhalten Sie das Zähl-

blatt BW 1/21. 

2.2.2. Vergütung 

Für die durchzuführenden Arbeiten wird eine Vergütung gewährt. Sie beträgt für jeden 

Wahlbezirk 3,00 € als Grundbetrag und für jede ausgezählte Person 0,03 €. Auf dem 

Antwortschreiben ist die Bankverbindung der Gemeinde-/Verbandsgemeinde-/Stadt-

verwaltung mitzuteilen, für deren Bereich die repräsentative Wahlstatistik durchgeführt 

wird. Die Vergütung für die Ermittlung der Wahlbeteiligung wird sodann an die zustän-

dige Verwaltung mit der Bitte um Weiterleitung an die mit der Durchführung betrauten 

Personen überwiesen. 

Ich bitte die Stadt- bzw. Gemeindeverwaltungen dafür Sorge zu tragen, dass die aus-

gefüllten Zählblätter BW 1/21, verbunden mit der Auswertung aus VOIS, spätestens 

am 6. Oktober 2021 im Statistischen Landesamt vorliegen. 
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3. Aufgaben der Kreiswahlleiter 

3.1. Hinweisplakate 

Die Kreiswahlleiter erhalten mit diesem Rundschreiben ein Muster für ein Hinweispla-

kat. Für jeden der in Anlage 1 genannten Auswahlbezirke sind drei Hinweisplakate zu 

erstellen, vom Kreiswahlleiter zu unterzeichnen, mit dem Dienstsiegel zu versehen und 

an die zuständigen Verwaltungen weiterzuleiten. 

 

3.2. Weiterleitung der Stimmzettel der ausgewählten Wahlbezirke 

Die Kreiswahlleiter überbringen die versiegelten Pakete mit den gültigen und den un-

gültigen Stimmzetteln der in der Anlage 1 genannten Auswahlbezirke zusammen mit 

den Unterlagen nach § 76 Abs. 8 der Bundeswahlordnung unmittelbar nach der Sit-

zung des Kreiswahlausschusses dem Statistischen Landesamt. Die genauen Ter-

mine für die Anlieferung zwischen dem 1. und 6. Oktober werden den Kreiswahlleitun-

gen rechtzeitig mitgeteilt. 

 

3.3. Öffentlichkeitsarbeit 

Der Bundeswahlleiter und die Landeswahlleiter unterrichten die Wählerinnen und Wäh-

ler über Presse, Rundfunk und Fernsehen über die repräsentative Wahlstatistik zur 

Bundestagswahl 2021. Darüber hinaus werden alle beteiligten Stellen gebeten, Anfra-

gen aus der Bevölkerung mit Hinweis darauf zu beantworten, dass die Auszählung ge-

setzlich geregelt und jede Verletzung des Wahlgeheimnisses ausgeschlossen ist. Zur 

Information der Wählerinnen und Wähler im Wahllokal werden Ihnen, wie vorstehend 

ausgeführt, Merkblätter in ausreichender Anzahl zur Verfügung gestellt. 

 

Die Vorkehrungen zur Sicherung des Wahlgeheimnisses werden nachstehend noch-

mals zusammengefasst: 

 

Zur Sicherung des Wahlgeheimnisses 

 müssen Wahlbezirke, in denen die repräsentative Wahlstatistik durchgeführt wird, 

mindestens 400 Wahlberechtigte umfassen, 

 müssen Briefwahlbezirke, in denen die repräsentative Wahlstatistik durchgeführt 

wird, mindestens 400 Wähler umfassen, 

 werden die Geburtsjahrgänge zu so großen Gruppen (lediglich sechs) zusammen-

gefasst, dass keine Rückschlüsse auf das Wahlverhalten der einzelnen Wählerin-

nen und Wähler möglich sind, 
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 dürfen Wählerverzeichnisse und gekennzeichnete Stimmzettel nicht zusammenge-

führt werden, 

 hat die Stimmenauszählung zunächst im Wahllokal ohne statistische Auswertung zu 

erfolgen und darf die Auswertung für statistische Zwecke erst später unter dem 

Schutz des Statistikgeheimnisses und nur ohne Wählerverzeichnis erfolgen, 

 sind die Statistikstellen einer engen Zweckbindung hinsichtlich der ihnen zur Aus-

wertung überlassenen Wahlunterlagen unterworfen, 

 dürfen wahlstatistische Erhebungen von Gemeinden nur durchgeführt werden, bei 

denen eine Trennung der Statistikstellen von anderen kommunalen Verwaltungs-

stellen sichergestellt und das Statistikgeheimnis durch Organisation und Verfahren 

gewährleistet ist, 

 dürfen Ergebnisse der repräsentativen Wahlstatistik für einzelne Wahlbezirke nicht 

veröffentlicht werden. 

 

Hinweise zum Umgang mit den §§ 68 Abs. 2 und 12 Abs. 4 Bundeswahlordnung 

 Die in die endgültige Auswahl zur repräsentativen Urnenwahlstatistik einbezogenen 

Gemeinden/Wahlbezirke dürfen nicht in Anwendung des § 12 Abs. 4 BWO durch 

den Kreiswahleiter mit anderen Gemeinden/Wahlbezirken zusammengelegt wer-

den.  

 Sollte nach Beendigung des Wahlvorganges am Wahltag nach 18:00 Uhr festge-

stellt werden, dass in einem repräsentativen Urnenwahlbezirk weniger als 50 Wähler 

ihre Stimme abgegeben haben, so greift auch bei den repräsentativen Wahlbezirken 

die Regelung des § 68 Abs. 2 BWO. Demnach müssen die verschlossene Wahlurne, 

das Wählerverzeichnis, die Abschlussbeurkundung und die eingenommenen Wahl-

scheine dem Wahlvorstand eines benachbarten Wahlbezirks zur Auszählung über-

geben werden. Nach Feststellung des Wahlergebnisses sind die Stimmzettel des 

abgebenden repräsentativen Urnenwahlbezirks (mit Merkmalen), wieder von den 

Stimmzetteln des aufnehmenden Wahlbezirks (ohne Merkmale) zu trennen und wie 

unter 1.5. erläutert dem Kreiswahlleiter zu überbringen. Nach Trennung der Stimm-

zettel von aufnehmenden und abgebenden Wahlbezirk, dürfen keine nachträglichen 

Stimmzählungen oder wahlstatistische Erhebungen im betroffenen Bezirk erfolgen.     

Für Rückfragen hinsichtlich der Auswahl der in die repräsentative Wahlstatistik zur Bun-

destagswahl einbezogenen Wahlbezirke und den damit im Zusammenhang stehenden 

Durchführungsarbeiten stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 
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In Vertretung 

 

 

 

Dr. Stephan Danzer 

 

 

 

Anlagen 

 


